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©  Tragegurtanordnung  für  Staubsauger. 

©  Bei  der  Erfindung  handelt  es  sich  um  eine  Tra-  rohrhü  Isenartigen  Verlängerung  (11)  versehen  ist  und 
gegurtanordnung  für  einen  Staubsauger.  Der  Trage-  so  gleichzeitig  den  Handgriff  (4)  bildet.  Zusätzlich  ist 
gurt  (5)  ist  direkt  in  den  Handgriff  (4)  eines  Saug-  sie  von  einer  feststehenden  Abdeckung  (13)  über- 
schlauches  (2)  integriert.  Dazu  ist  an  einem  Ende  griffen, 
des  Saugschlauches  (2)  eine  Speichertrommel  (10) 
für  den  Tragegurt  (5)  angeordnet,  welche  mit  einer 
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fRAGEGURT  ANORDNUNG  FÜR  STAUBSAUGER 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Tragegurtanordnung 
ür  Staubsauger. 

Tragegurte  für  Staubsauger  werden  immer  für 
Jen  Fall  benötigt,  wenn  zum  Beispiel  der  Benutzer 
5ines  sogenannten  Handstaubsaugers  oder  Stiel- 
;taubsaugers  Arbeiten  verrichten  will,  die  es  erfor- 
dern,  daß  ein  Saugschlauch  benutzt  wird.  Da  soge- 
lannte  Hand-  oder  Stielstaubsauger  normalerweise 
/on  einer  Düse  auf  dem  Boden  getragen  werden, 
väre  es  beim  Einsatz  eines  Saugschlauches  erfor- 
derlich,  den  sogenannten  Hand-  oder  Stielstaub- 
;auger  in  der  freien  Hand  zu  tragen  und  mit  der 
änderen  Hand  den  Saugschlauch  zu  manipulieren. 
Da  dieses  sehr  anstrengend  ist,  verwendet  man 
rragegurte,  mit  deren  Hilfe  man  sich  den  Staub- 
sauger  "über  die  Schulter  hängt".  So  läßt  sich  das 
Sewicht  besser  tragen  und  beide  Hände  sind  zum 
Arbeiten  frei. 
Boich  ein  Tragegurt  ist  ein  Zusatzteil,  welches  nicht 
Dft  zum  Einsatz  kommt  und  deswegen  auch  schnell 
/erlegt  werden  kann,  so  daß  es  bei  entsprechender 
Gelegenheit  nicht  auffindbar  ist.  Deshalb  ist  man 
dazu  übergegangen,  diesen  Tragegut  am  Staub- 
sauger  so  anzuordnen,  daß  er  dort  immer  vorhan- 
den  ist.  Dies  zeigt  zum  Beispiel  die  DE-U-82  24 
311. 
Hier  wird  am  Motorkopf  des  Handstaubsaugers  ein 
Tragegriff  angebracht,  welcher  lösbar  mit  dem  Mo- 
torkopf  verbunden  ist.  Dieser  Tragegriff  hat  ein  hohl 
ausgebildetes  Handgriffteil,  in  dem  ein  Tragegurt 
angeordnet  ist.  Das  Handgriffteil  ist  durch  eine 
Klappe  verschlossen,  wird  diese  geöffnet,  so  kann 
der  Tragegurt  entnommen  werden,  und  nach  Be- 
nutzung  wird  dieser  wieder  durch  schlaufenförmi- 
ges  Einlegen  im  Handgrifftei  verstaut  und  die  Klap- 
pe  geschlossen. 

Obwohl  Handgriff  und  Tragegurt  zu  einer  Ein- 
heit  zusammengefaßt  sind,  handelt  es  sich  bei  dem 
Handgriff  um  ein  separates  Teil,  welches  zum 
"normalen  Saugen"  abgenommen  werden  muß.  Da 
aber  bei  jeder  Arbeit  über  ungefähr  Hüfthöhe  der 
Saugschlauch  und  der  Tragegurt  eingesetzt  werden 
müssen,  sind  so  wieder  zwei  separate  Teile  vor- 
handen. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es  nun,  diese  beiden 
Teile  so  zu  vereinen,  daß  sie  auf  einfache  Weise 
benutzt  werden  können. 

Erfindungsgemäß  wird  die  Aufgabe  durch  die 
Merkmale  des  Anspruchs  1  gelöst. 
Weitere  Ausgestaltungen  sind  den  Unteransprü- 
chen  zu  entnehmen. 

Nachstehend  ist  ein  Ausführungsbeispiel  der 
Erfindung  gezeichnet  und  beschrieben. 

Es  zeigt: 
Fig.  1  :  eine  schematische  Darstellung  der  Arbeit 

mit  einem  sogenannten  i-ianastauosauger  unier 
Zuhilfenahme  eines  Tragegurtes, 
Fig.  2:  einen  Saugschlauch  mit  an  einem  Ende 
angeordnetem  integrierten  Tragegurt. 

5  Fig.  1  stellt  in  schematischer  Darstellung  das 
Arbeiten  mit  einem  sogenannten  Hand-  oder  Stiel- 
staubsauger  (1)  dar,  wenn  Arbeiten  verrichtet  wer- 
den,  die  den  Einsatz  eines  Saugschlauches  (2) 
erforderlich  machen.  Dazu  wird  der  eigentliche 

<o  Führungsstiel  entfernt,  der  in  gestrichelter  Darstel- 
lung  eingezeichnet  ist,  und  am  Sauganschluß  (3) 
wird  ein  Saugschlauch  (2)  angeschlossen.  Im 
Handgriff  (4)  des  Saugschlauches  (2)  befindet  sich 
ein  Tragegurt  (5),  welcher  am  Motorkopf  (6)  befe- 

rs  stigt  wird.  So  ist  es  möglich,  den  Hand-  oder 
Stielstaubsauger  (1)  "über  der  Schultert"  zu  tragen 
und  mit  Hilfe  des  Saugschlauches  (2)  oberhalb  der 
Bodenfläche,  ja  in  Kopfhöhe  und  bis  über  Kopfhö- 
he  zu  arbeiten.  Dazu  wird  auf  den  Handgriff  (7)  des 

20  Saugschlauches  (2)  eine  Saugdüse  (8)  aufgesteckt. 
Fig.  2  zeigt  den  Saugschlauch  (2)  in  detaillier- 

ter  Darstellung.  Er  besteht  aus  dem  eigentlichen 
Schlauchteil  (9),  welches  zu  beiden  Seiten  mit 
Handgriffen  (4)  und  (7)  versehen  ist.  Der  Handgriff 

25  (7)  dient  zum  Anschluß  von  Saugdüsen  und  der 
Handgriff  (4)  wird  an  den  Sauganschluß  des  jeweili- 
gen  Staubsaugers  angeschlossen  (siehe  Fig.  1). 
Der  Handgriff  (4)  weist  eine  Speichertrommel  (10) 
auf,  auf  welche  der  Tragegurt  (5)  aufgewickelt  ist. 

30  Diese  Speichertrommel  (10)  ist  mit  einer  rohrhül- 
senartigen  Verlängerung  (11)  versehen,  welche  auf 
dem  Ende  (12)  drehbar  gelagert  ist  und  so  auch 
den  Handgriff  (4)  bildet.  Zusätzlich  ist  die  Spei- 
chertrommel  (10)  von  einer  Abdeckung  (13)  über- 

35  griffen,  welche  fest  mit  dem  Ende  (12)  verbunden 
ist.  Diese  Abdeckung  (13)  weist  einen  Austritts- 
schlitz  (14)  auf,  durch  welchen  der  Tragegurt  (5) 
nach  außen  geführt  ist.  Der  Handgriff  (4)  wird  nun 
auf  den  Sauganschluß  eines  Staubsaugers  aufge- 

40  steckt,  und  der  Tragegurt  (5)  kann  von  der  Spei- 
chertrommel  (10)  abgezogen  werden.  Er  wird  am 
anderen  Ende  des  Motorkopfes  (6)  mit  Hilfe  des 
Hakens  (15)  befestigt  (siehe  Fig.  1). 
Wird  der  Tragegurt  (5)  nicht  mehr  benötigt,  so  wird 

45  er  durch  Drehen  des  Handgriffs  (4),  der  durch  die 
rohrhü  Isenartige  Verlängerung  (11)  gebildet  wird, 
wieder  auf  der  Speichertrommel  (10)  aufgerollt.  So 
ist  es  möglich,  beim  Einsatz  eines  Saugschlauches 
(2)  den  Tragegurt  (5)  immer  sofort  zur  Verfügung 

so  zu  haben. 

Ansprüche 

1)  Tragegurtanordnung  für  einen  Staubsauger,  da- 

2 
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durch  gekennzeichnet,  daß  der  Tragegurt  (5)  auf 
3iner  Speichertrommel  (10)  angeordnet  ist,  welche 
sich  am  Handgriff  (4)  eines  Saugschlauches  (2) 
Defindet. 
2)  Tragegurtanordnung  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Speichertrommel  (10)  mit 
3iner  rohrhülsenartigen  Verlängerung  (1  1  )  versehen 
st,  welche  auf  dem  Saugschlauchende  (12)  dreh- 
Dar  angeordnet  ist  und  gleichzeitig  den  Handgriff 
[4)  des  Saugschlauches  (2)  bildet. 
3)  Tragegurtanordnung  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Speichertrommel  (10)  von 
siner  feststehenden  und  mit  dem  Saugschlauchen- 
de  (12)  verbundenen  Abdeckung  (13)  übergriffen 
ist. 
4-)  Tragegurtanordnung  nach  Anspruch  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Abdeckung  (13)  einen 
Austrittsschlitz  (14)  für  den  Tragegurt  (5)  aufweist. 
5)  Tragegurtanordnung  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Tragegurt  (5)  an  seinem 
freien  Ende  mit  einem  Haken  (15)  versehen  ist. 
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